
MIDI
Abteilung Finanzen
Frau Krähenbühl
Eigerstrasse 73
3011 Bern

PERSONALIEN

Dossier N      
Mittellosigkeit ja      nein verfügbarer Betrag CHF
Name / Vorname
Geburtsdatum
Nationalität
weitere Personen

BEGLEITUNGEN – PAUSCHALEN 

Begleitung im Inland zwecks Identitätsabklärung / Papierbeschaffung / Ausreise

Pauschale pro polizeiliche Begleitperson CHF 50.- innerkantonal, CHF 200.- ausserkantonal
Polizeiliche Zuführung zum Flughafen nur DEPA
DEPU sind ausschliesslich mit JTS zuzuführen (Ausnahmen: Familien, Undurchführbarkeit JTS)
Soziale, medizinische Begleitungen sowie Ausnahmen sind im Voraus beim Dienst Ausreisekosten zu beantragen
Bei Begleitungen zur Anhörung / Vorsprache bitte Bestätigung beilegen

Bitte auswählen:

Bitte auswählen:

Anzahl Begleiter Reiseziel
Datum

Name / Vorname Name / Vorname
Name / Vorname Name / Vorname
Name / Vorname Name / Vorname
Name / Vorname Name / Vorname

CHF
Begleitung ins Ausland (DEPA / Sonderflüge)

Pauschale pro Begleiter und Tag CHF 300.-, einmalige Reduktion von CHF 150.- pro Begleiter, 

      wenn die Hotelk osten von der Fluggesellschaft oder vom BFM bezahlt werden

Rückkehr in den Kanton

Hotelkosten von Fluggesellschaft / BFM bezahlt  ja       nein

Tage

Anzahl Begleiter

Name / Vorname Name / Vorname
Name / Vorname Name / Vorname
Name / Vorname Name / Vorname
Name / Vorname Name / Vorname

CHF

Anhang 2 zu Weisung III / 2.5.11.1

geht an

Antrag auf Vergütung von Ausreise- und Vollzugskosten

Antragsteller / Adresse 

Abreise aus dem 
Kanton

(wenn ja, müssen direkt CHF 150.- für die erste 
Übernachtung abgezogen werden)



REISEKOSTEN / GEBÜHREN
(zwecks Identitätsabklärung / Papierbeschaffung / Ausreise)

Reise (mit ÖV) 

Ort      BFM in Bern
     Botschaft / Konsulat
     Andere

CHF

Gebühren Reisedokumente (LP, Pass, Visa) CHF
Gebühren amtliche Dokumente CHF

HAFT - PAUSCHALE FÜR DIE HAFT NACH ART. 73 UND 75 BIS 78 AUG

Die Night-Stop Pauschale beträgt ab 1. Januar 2010 CHF 300.-
Die Night-Stop Pauschale wird nur bei einer Zuführung von JTS ausgerichtet
Die Haftpauschale (CHF 140.-) ist in der Night-Stop Pauschale von CHF 300.- inbegriffen
Die Haftanordnung resp. die richterlichen Haftentscheide (ab 96 Std.) sind dem Antrag beizulegen 

Haftbeginn Haftende
Anzahl Tage 0 CHF 0

Night-Stop CHF
Datum

Bereits verrechnete Hafttage   -

Total Haftkosten CHF 0

DIVERSES

Kosten für Impfungen und/oder Visa (nur DEPA und Sonderflug Begleiter) CHF
Flughafenpauschale       Agno        Bern-Belp CHF

ANDERES (bitte beschreiben)

CHF

GESAMTTOTAL CHF 0

Die unterzeichnende Person bestätigt die Richtigkeit der Angaben im vorstehenden Antrag und steht für weitere Auskünfte
zur Verfügung. Der Dienst Ausreisekosten prüft die Richtigkeit dieses Antrages. Zu diesem Zweck können notwendige
Zusatzangaben und Belege eingefordert werden.

Name / Vorname Email
Tel. Nr.

Ort und Datum

Ausreise- und Vollzugskosten Betrag:
1066 0000
Statistische Kostenstelle     99 Konto Nr. 361 000 9200
Materiell geprüft Sachbearbeiter/In Betrag:

Konto Nr. 361 000 9220
Visum objektverantwortliche Person Betrag:
DATUM 

Konto Nr. 361 000 9290
UNTERSCHRIFT Betrag:

Beleg-Nr. Konto Nr. 361 000 9295

in
in

Stempel und 
Unterschrift
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